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Kurzprofil

Seit 1989 bündeln PatientInnen-
stellen und -Initiativen bundes-
weit ihre Ressourcen und Kom-
petenzen, um als BAGP effektiver 
handeln zu können. Kern der Ar-
beit ist die Information, Beratung 
und Beschwerdeunterstützung 
von Versicherten und PatientIn-
nen bei gesundheitlichen Fragen 
und Problemen mit Institutionen 
oder Anbietern im Gesundheits-
wesen. 
Zentrales Ziel der BAGP ist ein 
soziales, solidarisches, demokra-
tisches, nicht hierarchisches Ge-
sundheitssystem, in dem Patient-
Innen und Versicherte gleichbe-
rechtigte PartnerInnen sind. Die 
BAGP setzt sich gemeinsam mit 
anderen Patientenorganisationen 
und weiteren BündnispartnerIn-
nen für dieses Ziel ein. 
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Erste Sitzung des Stiftungsrats noch „ohne Stiftung“ am 6.11.23; Photo: Patientenbeauftragter Bund

Die UPD Stiftungsgründung ist noch nicht ab-
geschlossen, weil hierfür erst die Stiftungssat-
zung genehmigt werden muss. Diese hat der 
Verwaltungsrat des GKV Spitzenverbandes (SV) 
im September erstellt und nach Kommunikation 
mit dem BMG und dem Bundespatientenbe-
auftragten bei der Stiftungsaufsicht dem Senat 
Berlin vorgelegt. Aktuell sind Änderungsvor-
schläge in Arbeit.

Bereits am 06.11.2023 fand die erste Sitzung 
des vorläufigen Stiftungsrates der künftigen UPD 
Stiftung auf Einladung des Bundespatientenbe-
auftragten Stefan Schwartze, MdB statt. Das Gre-
mium kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
rechtsverbindlichen Entscheidungen, sondern 
nur Vorratsbeschlüsse treffen.
Die maßgeblichen Patientenorganisationen 
haben der Mitarbeit im UPD Stiftungsrat zu-
gestimmt und PatientenvertreterInnen in den 
Stiftungsrat und dessen Ausschüsse entsandt. 
Zeitgleich wurde der gesetzliche Auftrag zur 
Ausübung des Vorschlagsrechts für den Stif-
tungsvorstand bearbeitet. Es wurde eine ent-
sprechende Stellenbeschreibung erstellt und eine 
Agentur beauftragt. Zur Übergangslösung wird 

nun ein Interimsvorstand vorgeschlagen, damit 
die dringenden Schritte zum Stiftungsaufbau 
zügig vollzogen werden können.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patienten-
stellen (BAGP) bedauert sehr, dass die Umset-
zung der Stiftungsgründung sich über einen so 
langen Zeitraum hinzieht und damit eine lücken-
lose Sicherstellung mit Patientenberatung nicht 
gewährleistet ist.

Das Rahmenkonzept für die Beratungstätigkeit 
der Stiftung wird derzeit intensiv diskutiert.
Für Anfang 2024 kann es kurzfristig allenfalls ei-
ne telefonische Beratung als Übergangslösung 
geben, bis in den Ländern regionale Beratungs-
stellen ihre Arbeit aufnehmen können.
Die BAGP engagiert sich ehrenamtlich am Auf-
bau der neuen UPD- Stiftung und hofft auf eine 
zeitnahe Verstetigung des Angebotes für Pati-
entInnen. 
Einstweilen können wir nur auf die Beratungs-
stellen der BAGP, der Verbraucherzentralen, der 
Sozialverbände und der Selbsthilfe und Betrof-
fenenverbände verweisen. 

Stand 29.11.2023

Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(UPD) als Stiftung noch nicht arbeitsfähig
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Außerklinische Intensivpfle-
ge (AKI) & Intensivpflege- 
und Rehabilitationsgesetz
Das sehr umstrittene GKV-IPReG (Inten-
sivpflege- und Rehabilitationsgesetz) ist 
bereits 2020 in Kraft getreten. Ab dem 
31.10. 2023 entfaltet es jedoch erst sei-
ne volle Wirkung. Ab diesem Zeitpunkt 
entfällt der Anspruch auf häusliche Kran-
kenpflege für die betroffenen Versicher-
ten endgültig und sie haben dann nur 
noch einen Anspruch auf außerklinische 
Intensivpflege (AKI). Bereits heute zeige 
sich, dass das Gesetz zu Rechtsunklarheit 
sowie zu Fehlentwicklungen, Leistungs-
verschiebungen und Versorgungsproble-
men führe, heißt es in der Presseinfor-
mation der Patientenvertreterverbände, 
siehe:  unter:

https://intensivkinder.de/wp-con-
tent/uploads/2023/09/230919_A%C
C%88nderungsbedarf-%C2%A7-37c-
S G B -V_ Po s i t i o n s p a p i e r - d e r -
Verba%CC%88nde_Final.pdf

Die im Juli 2023 durch den G-BA be-
schlossenen Änderungen zur AKI traten 
am 15.09.2023 in Kraft. Ziel der Anpas-
sungen ist es nach Informationen des G-
BA, zu einer kontinuierlichen Versorgung 
der PatientInnen beizutragen. Der G-BA 
reagierte mit den Änderungen seiner AKI-
Richtlinie auf die weiterhin zu niedrige 
Zahl verordnender und potenzialerhe-
bender Ärztinnen und Ärzte. Zwar stieg 
die Anzahl insbesondere in den letzten 
Monaten an, allerdings ist der Bedarf bis-
lang noch nicht gedeckt. Bis Ende 2024 
gilt nunmehr eine Ausnahmeregelung 
für die vom Gesetzgeber vorgesehene 
Potenzialerhebung bei beatmeten oder 
tracheal-kanülierten PatientInnen. Darü-
ber hinaus hat der G-BA den Kreis der 
Ärztinnen und Ärzte erweitert, die das 
Entwöhnungspotenzial erheben können 
und die verordnungsberechtigt sind. 

Weitere Infos:
• https://www.g-ba.de/presse/pres-

semitteilungen-meldungen/1131
• https://www.g-ba.de/beschlues-

se/6100/

SprecherInnen der BAGP, Sraier und Bornes

Forderungspapier 
Patientenvertretung
Im September haben die Maßgeblichen 
ein Forderungspapier veröffentlicht, weil 
die Patientenvertreter:innen (PatV.) in den 
Beteiligungsgremien nach § 140f SGB V 
auf Bundes- und Landesebene zwar ein 
gesetzlich gewolltes und über Jahre weiter-
entwickeltes Antrags- und Mitberatungs-
recht haben, aber dieses immer öfter mehr 
an seinen Grenzen gerät. 
Rund 300 PatV. allein auf der Bundesebene 
nehmen dieses Recht ganz überwiegend 
ehrenamtlich wahr. Von den Patientenor-
ganisationen (PatO) wird diese Aufgabe 
derzeit ohne zusätzliche Förderung neben 
deren Kernaufgaben wahrgenommen. Im 
G-BA werden sie dabei lediglich von ei-
ner Stabsstelle Patientenbeteiligung mit 
derzeit knapp zehn Vollzeitstellen (VZÄ) 
unterstützt. Zum Vergleich: Allein die Be-
ratungen des Unterausschusses Arznei-
mittel des G-BA werden in dessen Ge-
schäftsstelle durch 50 Mitarbeiter:innen 
fachlich vorbereitet. Zusätzlich betreiben 
die Selbstverwaltungspartner von gesetz-
licher Krankenversicherung, Kassenärztli-
cher Bundesvereinigung, Kassenzahnärzt-
licher Bundesvereinigung und Deutscher 
Krankenhausgesellschaft einen hohen per-
sonellen Aufwand, um die Beratungen zu 
unterstützen. Es besteht hier ein großes 
Missverhältnis der Kräfte zum Nachteil 
der Patientenvertretung. Dieses Missver-
hältnis an professioneller Unterstützung 
und Begleitung der Gremienarbeit gilt 
es durch neue gesetzliche Vorgaben zu 
beseitigen.
Der gesamte Forderungstext findet 
sich unter:
https://www.bagp.de/images/bagp/For-
derungen_der_PatV_zum_GVSG.pdf

Das 20. Jubiläum der 
Patientenbeteiligung 
wird am 19. Februar 2024 gewürdigt, ge-
feiert und ggf. die o. g. Forderungen mit 
Entscheidungsträgern, dem Bundespatien-
tenbeauftragten Stefan Schwartze, Gästen 
und Patientenvertreter:innen der Bund- 
und Landebene diskutiert.
Die Einladung findet sich demnächst auf 
folgender Seite: https://patientenbeauf-
tragter.de/category/presse/

BAGP Treffen
Das virtuelle BAGP Treffen am 25.11. 2023 
hatte zwei Arbeitsschwerpunkte:
die Beteiligung der BAGP an der UPD 
Stiftung und der künftigen Patientenbe-
ratung und die BAGP als maßgebliche Pa-
tientenorganisation auf der Landes- und 
Bundesebene.
In beide Themen wurde in diesem Jahr 
sehr viel Arbeit gesteckt.
Die BAGP Stellen sind sehr unterschied-
lich ausgestattet und widmen sich über-
wiegend ehrenamtlich der Patientenbe-
ratung sowie der Gesundheitsförderung 
und Prävention im Quartier.
Einige Patientenstellen sind (wieder) Mit-
glieder in Gesunde Städtenetzwerk und 

arbeiten für die Patientenfürsprache in 
Kliniken.
Wir bedanken uns sehr bei allen Betei-
ligten der BAGP für ihre Beratungsarbeit, 
ihre Zeit und ihr Engagement!

Für die BAGP Seiten: Carola Sraier




